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20020

Verordnung zum Abruf von Auskünften 
aus dem Vergaberegister 

(Vergaberegisterverordnung)
Vom 14. Dezember 2017

Auf Grund des § 10 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Korrupti-
onsbekämpfungsgesetzes vom 16. Dezember 2004 (GV. 
NRW. 2005  S.  8), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 875) eingefügt worden 
ist, verordnet das Ministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Ministerium des Innern:

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Anforderungen an die Form 
der zu übermittelnden Daten an und durch das Vergabe-
register und das bei der Übermittlung einzuhaltende Ver-
fahren.

§ 2
Form und Verfahren

Anfragen gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 des Korruptionsbe-
kämpfungsgesetzes vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. 
2005 S. 8), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 619) geändert worden ist, erfol-
gen über eine Internetplattform. Die anfragende Stelle 
muss sich vor Nutzung des Vergaberegisters schriftlich 
bei der Informationsstelle registrieren. Die für Anfragen 
an das Vergaberegister erforderlichen Zugangsdaten 
werden nach einer positiven Überprüfung des Antrages 
gewährt. Eine Eigenregistrierung ist nicht möglich. Be-
reits registrierte Nutzerinnen/Nutzer müssen sich ein-
malig über die bestehenden Zugangsdaten anmelden und 
erhalten neue Zugangsdaten. Eine automatisierte Daten-
übermittlung an die anfragende Stelle gemäß §  9 des 
Korruptionsbekämpfungsgesetzes erfolgt, sofern keine 
Eintragung im Vergaberegister vorliegt. Liegt eine Ein-
tragung vor, erfolgt die Datenübermittlung schriftlich 
gemäß § 10 Absatz 1 des Korruptionsbekämpfungsgeset-
zes.

Die erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes und 
der Datensicherheit bei Datenübermittlungen an und 
durch das Vergaberegister sind sicherzustellen. Zum 
Zwecke der Datenschutzkontrolle wird jeder Abruf mit 
der abrufenden Stelle, dem Datum und der Uhrzeit des 
Abrufs protokolliert. Die protokollierten Angaben wer-
den durch die Informationsstelle überprüft. Die Verant-
wortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt 
die abrufende Stelle. Die Protokolldaten werden ent-
sprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben gelöscht.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 29. Dezember 2017 in Kraft.

Düsseldorf, den 14. Dezember 2017

Der Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2017 S. 952

203014

Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung für die Lauf-
bahn des ersten  Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes 

im Land  Nordrhein-Westfalen
Vom 12. Dezember 2017

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und § 116 Absatz 4 
Satz 1 und 2 Nummer 1 und 2  des Landesbeamtengeset-
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) ver-
ordnet das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des ersten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen vom 25. November 2013 (GV. NRW. 
S.  668), die durch Verordnung vom 29. September 2016 
(GV. NRW. S. 805) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.   In § 3 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „des Lehr-
gangs zur“ durch das Wort „der“ ersetzt und nach 
dem Wort „Gruppenführern“ die Wörter „sowie der 
Vertiefungsausbildung“ eingefügt.

2.  § 7 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „Die Ausbildung zu hauptamtlichen Gruppenführe-
rinnen und Grup penführern sowie die Vertiefungsaus-
bildung und die dazu gehörenden Prüfungen und 
Leistungsnachweise sind Teil des Vorbereitungs-
dienstes.“  

3.   Nach § 21 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:

  „Für Beamtinnen und Beamte ohne abgeschlossene 
Ausbildung hauptberufl icher Feuerwehrangehöriger 
zu Gruppenführerinnen und Gruppenführern ein-
schließlich Vertiefungsausbildung (Module „Führen 
im ABC-Einsatz und Ausbilder/Ausbilderin in der 
Feuerwehr“) verlängert sich die Einführungszeit um 
die Dauer dieser Ausbildungen oder der hiervon feh-
lenden Teile.“

4.  § 23 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „und mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft“ gestri-
chen.“

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben“.

5.   Die Anlagen 1 bis 10 erhalten die aus dem Anhang zu 
dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 12. Dezember 2017

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l
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Zweite Verordnung
zur Änderung der Dienstwohnungsverordnung

Vom 13. Dezember 2017

Auf Grund des §  13 Absatz  2 des Landesbesoldungsge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), 
der durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. 
NRW. S. 414) geändert worden ist, verordnet das Ministe-
rium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium des Innern für die Beamtinnen und Beamten und 
die Richterinnen und Richter des Landes und das Minis-
terium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finan-
zen für die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden 
und Gemeindeverbände:

Artikel 1

§  17 der Dienstwohnungsverordnung vom 3. Mai 2012 
(GV. NRW. S. 201), die durch Verordnung vom 26. Okto-
ber 2016 (GV. NRW. S. 872) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:

„§ 17
Übergangsregelung

Bei vor dem 1. Januar 2017 bestehenden Dienstwoh-
nungsverhältnissen wird bei der Bemessung der höchs-
ten Dienstwohnungsvergütung (§ 8) der auf die Integra-
tion der jährlichen Sonderzahlung in die monatlichen 
Bezüge zum 1. Januar 2017 zurückzuführende Unter-
schiedsbetrag zwischen den monatlichen Bruttodienst-
bezügen im Sinne des § 8 Absatz 2, die am 31. Dezember 
2016 zugestanden haben, und den monatlichen Brutto-
dienstbezügen im Sinne des § 8 Absatz 2, die am 1. Ja-
nuar 2017 zustehen, nicht berücksichtigt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 
in Kraft.

Düsseldorf, den 13. Dezember 2017

Der Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2017 S. 967

20320

Achte Verordnung
zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW

Vom 15. Dezember 2017

Auf Grund des § 75 Absatz 8 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) verord-
net das Ministerium der Finanzen:

Artikel 1
Änderung der Beihilfenverordnung NRW

Die Beihilfenverordnung NRW vom 5. November 2009 
(GV. NRW. S. 602), die zuletzt durch Verordnung vom 16. 
Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1196) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

 1.   In § 1 Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „Ministerium der Finanzen“ 
ersetzt.

 2.   § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b Satz 3 wird auf-
gehoben.

 3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

   „2. zur Früherkennung und Vorsorge von Krank-
heiten nach Maßgabe der Richtlinien des Gemein-
samen Bundesausschusses [§§ 91, 92 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Kranken-
versicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 1988, BGBl.  I S. 2477, 2482) in der je-
weils geltenden Fassung] zu den §§ 20i, 25 und 26 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,“.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „gewährt“ durch das 
Wort „gezahlt“ ersetzt.

  bb)   In Satz 4 werden die Wörter „Praxisgebühren 
und“ gestrichen.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  2 Nummer  6 werden die Wörter „; 
§ 12 Absatz 3 Satz 2 gilt nicht“ gestrichen.

  bb)   In Satz  3 werden nach den Wörtern „Grund 
des“ die Angabe „§ 207 a SGB III“ durch die 
Wörter „§  174 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl.  I S. 594, 
595) in der jeweils geltenden Fassung“ und 
nach den Wörtern „den nach“ die Angabe 
„§  207 a SGB III“ durch die Wörter „§  174 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch“ er-
setzt.

 d)   In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „2“ durch die 
Angabe „3“ ersetzt.

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer  2 Satz  2 Buchstabe b wird die 
Angabe „§ 22 BPfl V“ durch die Angabe „§ 16 
der Bundespfl egesatzverordnung“ ersetzt.

  bb)   In Nummer 5 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Palliativversorgung“ die Wörter „und am-
bulante psychiatrische Krankenpfl ege“ ein-
gefügt.

  cc)   In Nummer 7 Satz 4 und 6 wird jeweils das 
Wort „Finanzministerium“ durch die Wörter 
„Ministerium der Finanzen“ ersetzt.

  dd)  Nummer 10 wird wie folgt geändert:

    aaa)  In Satz  8 wird nach dem Wort 
„CPAP-Geräte,“ das Wort „Defi brilla-
torwesten,“ eingefügt.

    bbb)  In Satz  9 werden das Wort „Festset-
zungsstelle“ durch das Wort „Beihilfe-
stelle“ und das Wort „Finanzministeri-
ums“ durch die Wörter „Ministeriums 
der Finanzen“ ersetzt.

  ee)  Folgende Nummer 14 wird angefügt:

     „14. Aufwendungen für Kommunikationshil-
fen für gehörlose, hochgradig schwerhörige 
oder ertaubte Personen bei medizinisch not-
wendiger ambulanter oder stationärer Un-
tersuchung und Behandlung, wenn in Verwal-
tungsverfahren das Recht auf Verwendung ei-
ner Kommunikationshilfe nach §  9 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. 
April 2002 (BGBl.  I S. 1467, 1468) in der je-
weils geltenden Fassung bestünde und im 
Einzelfall der Informationsfl uss zwischen 
Leistungserbringer und beihilfeberechtigter 
oder berücksichtigungsfähiger Person nur so 
gewährleistet werden kann.“
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 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Buchstabe b Satz 10 wird das Wort „ ein-
heitlich“ durch die Wörter „bis zu“ ersetzt.

  bb)  Folgender Buchstabe d wird angefügt:

     „d) Soweit in der Anlage 7 beihilferechtliche 
Hinweise zum zahnärztlichen Gebührenrecht 
aufgeführt sind, richtet sich die Beihilfefä-
higkeit der Aufwendungen nach dieser Anla-
ge.“

 5.   In § 4c Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Finanzminis-
terium“ durch die Wörter „Ministerium der Finan-
zen“ ersetzt.

 6.  § 4d wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Bei-
hilfestelle“ die Wörter „,bei Landesbediensteten 
mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen,“ 
eingefügt.

 b)  Absatz 3 Satz 4 wird aufgehoben.

 7.   In § 4g Absatz 4 wird das Wort „Finanzministerium“ 
durch die Wörter „Ministerium der Finanzen“ er-
setzt.

 8.  § 4h Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Die Verordnung von Soziotherapie richtet sich nach 
Maßgabe der Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses über die Durchführung von Soziothera-
pie in der vertragsärztlichen Versorgung (Soziothera-
pie-Richtlinie/ST-RL) vom 22. Januar 2015 (BAnz AT 
14.04.2015 B 5) in der jeweils geltenden Fassung.“

 9.  § 4i wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 5 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „Ministerium der Finan-
zen“ ersetzt.

 b)   In Absatz  4 Satz  2 und 3 wird jeweils das Wort 
„Finanzministerium“ durch die Wörter „Ministe-
rium der Finanzen“ ersetzt.

10.   In § 5 Absatz 5 wird das Wort „Finanzministerium“ 
durch die Wörter „Ministerium der Finanzen“ er-
setzt.

11.   In § 5a Absatz 2 wird vor der Angabe „45a“ die An-
gabe „45,“eingefügt.

12.   In §  5d Absatz  2 werden die Wörter „einschließlich 
der Zusatzleistungen sowie Investitionskosten (§§ 82 
Absatz  3 und 88“ durch die Wörter „(ohne Zusatz-
leistungen nach § 88 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch) einschließlich der Investitionskosten (§82 Ab-
satz 3“ ersetzt.

13.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Festsetzungs-
stelle“ durch das Wort „Beihilfestelle“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „104“ durch 
die Angabe „120“ ersetzt.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Bei Menschen mit Behinderungen, bei denen 
die Notwendigkeit einer ständigen Begleitperson 
behördlich festgestellt ist, sowie bei Kindern bis 
zum vollendeten 14. Lebensjahr, die aus medizini-
schen Gründen einer Begleitperson bedürfen und 
dies ärztlich bescheinigt ist, wird zu den Aufwen-
dungen für Unterkunft und Verpfl egung sowie 
Kurtaxe der Begleitperson ein Zuschuss von 40 
Euro täglich gezahlt. Absatz 1 Satz 7 gilt entspre-
chend.“

14.  § 6 a Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Hinsichtlich der Aufwendungen einer notwendi-
gen Begleitperson gilt § 6 Absatz 4 entsprechend.“

15.   In §  6 b Absatz  3 Satz  1 wird die Angabe „100“ 
durch die Angabe „120“ ersetzt.

16.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „Ministerium der Finan-
zen“ ersetzt.

 b)   Nach Absatz 3 Satz 2 werden folgende Sätze ein-
gefügt:

   „Der Zuschuss nach Satz 2 reduziert sich auf 40 
Euro täglich, wenn zwei Familienmitglieder ge-
meinsam an einem Ort kuren. Bei mehr als zwei 
gleichzeitig kurenden Familienmitgliedern be-
trägt der Zuschuss unabhängig von der Gesamt-
zahl der Kurenden 120 Euro täglich.“

17.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden die Wörter „für eine Kranken-
behandlung oder Entbindung“ durch die Wörter 
„nach § 2 Absatz 1“ ersetzt sowie die Wörter „bei 
einer Behandlung oder Entbindung“ und die Wör-
ter „des Beihilfeberechtigten“ gestrichen.

 b)   In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „Ministerium der Finan-
zen“ ersetzt.

 c)   In Absatz 4 Nummer 2 wird das Wort „Finanzmi-
nisterium“ durch die Wörter „Ministerium der Fi-
nanzen“ ersetzt.

18.   In § 11 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „bei-
hilfefähig“ die Wörter „aus Anlass der Todesfeststel-
lung und“ eingefügt.

19.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 4 wird Absatz 3.

 c)   Absatz 5 wird Absatz 4 und in Satz 1 Buchstabe c 
wird das Wort „Finanzministeriums“ durch die 
Wörter „Ministeriums der Finanzen“ ersetzt.

 d)   Absatz 6 wird Absatz 5 und das Wort „Finanzmi-
nisterium“ durch die Wörter „Ministerium der Fi-
nanzen“ ersetzt.

 e)  Absatz 7 wird Absatz 6.

20.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:

     „Die Beihilfen werden nur auf schriftlichen 
oder elektronischen Antrag mittels einer Bei-
hilfe App gezahlt. Eine Antragstellung durch 
E-Mail oder Telefax ist nicht zulässig.“

  bb)  Satz 2 wird wie folgt geändert:

    aaa)  Im Textteil vor Nummer  1 wird das 
Wort „Festsetzungsstellen“ durch das 
Wort „Beihilfestellen“ ersetzt.

    bbb)  In Nummer 1 wird das Wort „Finanzmi-
nisterium“ durch die Wörter „Ministe-
rium der Finanzen“ ersetzt.

    ccc)  In Nummer 3 wird das Wort „Justizmi-
nisterium“ durch die Wörter „Ministeri-
um der Justiz“ ersetzt.

  cc)   In Satz 3 wird das Wort „Finanzministerium“ 
durch die Wörter „Ministerium der Finan-
zen“ ersetzt.

 b)   In Absatz 1a Satz 1 wird das Wort „Finanzminis-
terium“ durch die Wörter „Ministerium der Fi-
nanzen“ ersetzt.

 c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Festsetzungsstelle“ 
durch das Wort „Beihilfestelle“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 wird das Wort „Finanzministerium“ 
durch die Wörter „Ministerium der Finan-
zen“ ersetzt.

 d)   In Absatz  3 Satz  1 Nummer  2 wird die Angabe 
„2“ durch die Angabe „3“ ersetzt.

 e)   In Absatz  5 wird das Wort „Festsetzungsstelle“ 
durch das Wort „Beihilfestelle“ ersetzt.

 f)   In Absatz  8 Satz  1 und 2 wird jeweils das Wort 
„Festsetzungsstelle“ durch das Wort „Beihilfestel-
le“ ersetzt.
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 g)  Absatz 11 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Festsetzungsstelle“ 
durch das Wort „Beihilfestelle“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Erfolgt die Antragstellung unter Verwendung 
der Beihilfe App, verbleiben die Originalbelege 
beim Beihilfeberechtigten.“

 h)   In Absatz  12 wird das Wort „Festsetzungsstelle“ 
durch das Wort „Beihilfestelle“ ersetzt.

21.  § 14 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Zu den beihilfefähigen Aufwendungen, die einem 
verstorbenen Beihilfeberechtigten entstanden sind, 
und zu den in § 11 Absatz 1 genannten Aufwendun-
gen aus Anlass des Todes des Beihilfeberechtigten 
werden dem hinterbliebenen Ehegatten, dem hinter-
bliebenen eingetragenen Lebenspartner, den Kindern 
oder bei Ledigen den Eltern des Verstorbenen Beihil-
fen gezahlt.“

22.   In §  16 Absatz  1 Satz  1 werden nach den Wörtern 
„§  4c Absatz  1 Satz  2,“ die Wörter „§  4d Absatz  1 
Satz  2,“ eingefügt und das Wort „Finanzministeri-
ums“ durch die Wörter „Ministeriums der Finanzen“ 
ersetzt.

23.  Dem § 17 a wird folgender Absatz 10 angefügt:

  „(10) Die Regelungen der Achten Verordnung zur Än-
derung der Beihilfenverordnung NRW vom 15. De-
zember 2017 (GV. NRW. S. 967) gelten für Aufwen-
dungen, die nach dem 31. Dezember 2017 entstehen.“

24.  Der Anlage 1 wird folgender Abschnitt 5 angefügt:

 „Abschnitt 5
 Eye-Movement-Desensitization-and-
 Reprocessing-Behandlung

 1.   Wird die Behandlung von einem ärztlichen Psy-
chotherapeuten durchgeführt, muss diese Person 

  a)   die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 oder Ab-
schnitt 4 erfüllen und 

  b)   Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der 
Behandlung der posttraumatischen Belas-
tungsstörung und in der Eye-Movement-De-
sensitization-and-Reprocessing-Behandlung 
erworben haben. 

 2.   Wird die Behandlung von einem Psychologischen 
Psychotherapeuten durchgeführt, muss diese Per-
son 

  a)   die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 oder Ab-
schnitt 4 erfüllen und 

  b)   Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der 
Behandlung der posttraumatischen Belas-
tungsstörung und in der Eye-Movement-De-
sensitization-and-Reprocessing-Behandlung 
erworben haben. 

 3.   Wurde die Qualifi kation nach Nummer  1 oder 
Nummer  2 nicht im Rahmen der Weiterbildung 
erworben, muss die behandelnde Person 

  a)   in mindestens 40 Stunden eingehende Kennt-
nisse in der Theorie der Traumabehandlung 
und der Eye-Movement-Desensitization-and- 
Reprocessing-Behandlung erworben haben 
und 

  b)   mindestens 40 Stunden Einzeltherapie mit 
mindestens fünf abgeschlossenen Eye-Move-
ment-Desensitization-and-Reprocessing-Be-
handlungsabschnitten unter Supervision von 
mindestens zehn Stunden mit Eye-Move-
ment-Desensitization-and-Reprocessing-Be-
handlung durchgeführt haben. 

  Entsprechende Zusatzqualifi kationen müssen an 
oder über anerkannte Weiterbildungsstätten erwor-
ben worden sein.“

25.  Anlage 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Abschnitt I wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 30 wird wie folgt gefasst:

  „30. (unbesetzt),“.

  bb)  Nummer 70 wird wie folgt gefasst:

    „70. (unbesetzt),“.

  cc)  Nummer 88 wird wie folgt gefasst:

    „88. (unbesetzt),“.

  dd)  Nummer 108 wird wie folgt gefasst:

    „108. (unbesetzt),“.

  ee)   In Nummer  129 wird das Wort „Akupessur“ 
durch das Wort „Akupressur“ ersetzt.

  ff)   Nach Nummer  129 wird folgende Num-
mer 130 eingefügt:

     „130. Transorbitale Wechselstromstimulation 
bei Optikusatrophie (zum Beispiel SA-
VIR-Verfahren)“.

  gg)   Die bisherigen Nummern 130 bis 141 werden 
die Nummern 131 bis 142.

 b)  Abschnitt II wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer 1 Satz 2 wird das Wort „Finanz-
ministeriums“ durch die Wörter „Ministeri-
ums der Finanzen“ ersetzt.

  bb)   Nach Nummer  2 wird folgende Nummer  3 
eingefügt:

    „3. Chelat-Therapie

     Aufwendungen für eine Chelat-Therapie sind 
nur beihilfefähig bei der Behandlung von

    1.  schwerwiegender Schwermetallvergiftung,

    2. Morbus Wilson (Kupferspeicherkrankheit)  
         oder

    3. Siderosen (Eisenspeicherkrankheit).“

  cc)   Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und 
nach dem Wort „Hornhautkorrektur“ werden 
die Wörter „einer Fehlsichtigkeit“ eingefügt 
sowie das Wort „Finanzministeriums“ durch 
die Wörter „Ministeriums der Finanzen“ er-
setzt.

  dd)   Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und 
wie folgt geändert:

    aaa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

       „5. Fokussierte Extrakorporale Stoß-
wellentherapie (f-ESWT) im orthopädi-
schen, chirurgischen und schmerzthe-
rapeutischen Bereich“

    bbb) Satz 1 wird wie folgt geändert:

      aaaa)  In Nummer 3 wird das Wort „so-
wie“ durch ein Komma ersetzt.

      bbbb)  In Nummer  4 wird der Punkt 
durch das Wort „sowie“ ersetzt.

      cccc)   Folgende Nummer  5 wird ange-
fügt:

       „5. therapierefraktäre Epicondylitis 
humeri radialis.“

  ee)  Die bisherige Nummer 5 wird aufgehoben.

  ff)   In Nummer 6 wird das Wort „Finanzministe-
riums“ durch die Wörter „Ministeriums der 
Finanzen“ ersetzt.

  gg)  Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

     „11. Peeling (mechanisch, chemisch, Enzym, 
Laser, Mikrodermabrasion)

     Die Aufwendungen sind nur in Zusammen-
hang mit der Behandlung von Keratosen bei-
hilfefähig.“

  hh)  Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 12.
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  ii)    Nach Nummer 12 wird folgende Nummer 13 
eingefügt: 

     „13. Radiale Extrakorporale Stoßwellenthe-
rapie (r-ESWT)

     Die Aufwendungen sind im orthopädischen, 
chirurgischen und schmerztherapeutischen 
Bereich nur beihilfefähig bei Behandlung der 
therapierefraktären Epicondylitis humeri ra-
dialis. Auf der Grundlage des Beschlusses der 
Bundesärztekammer zur Analogbehandlung 
der r-ESWT sind Gebühren nach der Num-
mer  302 GOÄ beihilfefähig. Daneben sind 
keine Zuschläge beihilfefähig.“

  jj)   die bisherige Nummer 12 wird Nummer 14.

26.   Die Anlage 7 aus dem Anhang zu dieser Verordnung 
wird angefügt.

Artikel 2
Außerkrafttreten

Die Runderlasse des Finanzministeriums „Gewährung 
von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen 
Hinweise zum zahnärztlichen Gebührenrecht“ vom 19. 
August 1998 – B 3100 – 3.1.6.2 – IV A 4 (MBl. NRW. 
S.  1020) und „Gewährung von Beihilfen in Geburts-, 
Krankheits-, Pfl ege- und Todesfällen Beihilferechtliche 
Hinweise zum zahnärztlichen Gebührenrecht“ vom 16. 
November 2012 – B 3100 – 3.1.6.2.A – IV A 4 (MBl. NRW. 
S. 699) werden aufgehoben.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Sie 
gilt für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2017 
entstehen.

Düsseldorf, den 15. Dezember 2017

Der Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r
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2120

Zweite Verordnung zur Änderung
 der Verordnung über die Durchführung 

von Modellvorhaben  zur Weiterentwicklung 
der Berufe in der Alten- und Krankenpfl ege,

 in der Hebammenkunde, der Logopädie, 
der Ergotherapie und der Physiotherapie

Vom 15. Dezember 2017

Auf Grund des § 2 Absatz 2 des Gesundheitsfachberuf-
eweiterentwicklungsgesetzes vom 6. Oktober 1987 (GV. 
NRW. S. 342), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Fe-
bruar 2010 (GV. NRW. S.  126) neu gefasst worden ist, 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen nach Anhö-
rung des zuständigen Landtagsausschusses:

Artikel 1

In § 7 Satz 3 der Verordnung über die Durchführung von 
Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Berufe in der 
Alten- und Krankenpfl ege, in der Hebammenkunde, der 
Logopädie, der Ergotherapie und der Physiotherapie 
vom 25. Februar 2010 (GV. NRW. S. 177), die durch Ver-
ordnung vom 12. November 2014 (GV. NRW. S. 762) ge-
ändert worden ist, wird die Angabe „31. Dezember 2017“ 
durch die Angabe „30. September 2018“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 15. Dezember 2017

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2017 S. 986

221

Bekanntmachung über den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Studienakkreditierungs-

staatsvertrages vom 12. Juni 2017
Bekanntmachung des Ministeriums für Kultur 

und Wissenschaft

Vom 19. Dezember 2017

1.

Gemäß § 1 Absatz 2 des Studienakkreditierungsstaats-
vertragsgesetzes vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806) 
wird hiermit das Inkrafttreten des Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrages vom 12. Juni 2017 bekannt gegeben.

2.

Der Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2017

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2017 S. 986

793

Dritte Verordnung zur Änderung 
der Landesfi schereiverordnung 

Vom 15. Dezember 2017

Auf Grund des § 42 Absatz 1 des Landesfi schereigesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juni 1994 
(GV. NRW. S. 516, ber. S. 864), der zuletzt durch Gesetz 
vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 137) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen nach Anhörung des Beirates für das Fi-
schereiwesen: 

Artikel 1

Die Landesfi schereiverordnung vom 9. März 2010 (GV. 
NRW. S. 172), die zuletzt durch Verordnung vom 13. No-
vember 2014 (GV. NRW. S. 764) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1.   In § 4 Absatz 2 werden die Wörter „Lachs, Meerforelle 
und Äsche“ durch die Wörter „Lachs und Meerforelle“ 
ersetzt.  

2.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „(3) Geeignete Vorrichtungen im Sinne des §  40 
Absatz  1 des Landesfi schereigesetzes sind insbe-
sondere Absperrgitter und Rechen. Diese müssen 
einen lichten Stababstand von höchstens 20 Milli-
meter haben. Für Anlagen zur Wasserentnahme 
oder Triebwerke, die nach dem 1. Januar 2018 in 
anderen als den in Anlage 7 genannten Gewässern 
zugelassen werden, bestimmt die zuständige Was-
serbehörde im Einvernehmen mit der oberen Fi-
schereibehörde im Einzelfall den lichten Stabab-
stand in Abhängigkeit von dem Fischgewässertyp 
des betroffenen Wasserkörpers. 

 b)   Nach Absatz  3 werden folgende Absätze 4 und 5 
eingefügt:

   „(4) Für Anlagen zur Wasserentnahme oder Trieb-
werke in Gewässern, die in Anlage 7

  1.   für die Zielart Lachs (Salmo salar) oder als Wan-
derstrecke Lachs ausgewiesen sind, ist ein lich-
ter Stababstand von 10 Millimeter erforderlich;

  2.   ausschließlich für die Zielart Aal (Anguilla an-
guilla) ausgewiesen sind, ist ein lichter Stabab-
stand von 15 Millimeter erforderlich.

   Bei Gewässern, die sowohl unter Nummer  1 und 
Nummer  2 fallen, ist ein lichter Stababstand von 
10 Millimeter erforderlich.

   (5) Die maximale Anströmgeschwindigkeit an Re-
chen oder Gitter darf 0,5 Meter pro Sekunde nicht 
übersteigen. An Anlagen ist der sichere Fischwech-
sel zu gewährleisten.“

 c)   Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 und die An-
gabe „Absatz 3“ wird durch die Angabe „den Ab-
sätzen 3 bis 5“ ersetzt. 

3.  § 25 wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „Inkrafttreten“

 b)   In Absatz  1 werden die Wörter „und mit Ablauf 
des 31. Dezember 2017 außer Kraft“ gestrichen. 

4.  Der Anhang zu dieser Verordnung wird die Anlage 7. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2017 in Kraft.

Düsseldorf, den 15. Dezember 2017

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Christina  S c h u l z e  F ö c k i n g
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88. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Düsseldorf
(GEP 99) im Gebiet der Stadt Goch

und der Gemeinde Weeze
Vom 13. Dezember 2017

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat in 
seiner Sitzung am 28. September 2017 die 88. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
(GEP 99) im Gebiet der Stadt Goch und der Gemeinde 
Weeze, (Interkommunales Gewerbegebiet Goch / Weeze 
(GE-Pool)), aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Düsseldorf mit Bericht vom 2. Oktober 2017 – Aktenzei-
chen: 32.01.02.01-88_RPÄ-110 – gemäß §  19 Absatz  6 
des  Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
3.  Mai 2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch Arti-
kel  2 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. 
S. 868) geändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans bei 
der Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Kleve, der Stadt Goch und der 
Gemeinde Weeze zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 88. Änderung des Regionalplans Düsseldorf 
kann Klage vor dem Oberverwaltungs gericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 13. Dezember 2017

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2017 S. 1002

10. Änderung des Regionalplans Münsterland 
auf dem Gebiet der Gemeinde Senden

Erweiterung eines Allgemeinen Siedlungsbereiches
im Rahmen eines Flächentausches

Vom 13. Dezember 2017

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 25. September 2017 die 10. Änderung 
des Regionalplans Münsterland für den Regierungsbe-
zirk Münster auf dem Gebiet der Gemeinde Senden, Er-
weiterung eines Allgemeinen Siedlungsbereiches im 
Rahmen eines Flächentausches, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 29. September 2017 – Akten-
zeichen: 32.1.2.1. MSL-010 – gemäß §  19 Absatz  6 des 
Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. 
Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) ge-
ändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Coesfeld und der Gemeinde Sen-
den zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 10. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungs-gericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 13. Dezember 2017

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2017 S. 1002
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